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Sommerzeit ist Gewitterzeit
Elektronikversicherung bietet Schutz vor finanziellen Schäden

Alle Jahre wieder bringen die Sommer-

gewitter neben der gewünschten Abküh-

lung oft erhebliche Schäden an elektro-

nischen Anlagen mit sich. Viele Unter-

nehmen schließen zur Absicherung des 

finanziellen Risikos eine Elektronikversi-

cherung ab. 

Grundsätzlich können über die Elektronik-

versicherung sämtliche technische Einrich-

tungen, die der Erzeugung, der Umwand-

lung, dem Transport oder der Speicherung 

von Informationen dienen, versichert wer-

den. Hierzu zählen Geräte der Datentech-

nik (zum Beispiel Computer), der Nachrich-

tentechnik (zum Beispiel Telefonanlagen), 

der Bürotechnik (zum Beispiel Kopierer) 

sowie Mess- und Prüfgeräte.

Die Elektronikversicherung kann ent-

weder als Pauschalvertrag für sämtliche 

Anlagen bzw. bestimmte Anlagengrup-

pen oder als Einzelvertrag für besonders 

deklarierte Geräte abgeschlossen werden.

Verhalten im Schadenfall
Immer wieder kommt es bei der Abwick-

lung von Elektronikschäden zu Schwierig-

keiten, weil bestimmte Punkte nicht be-

achtet werden. Grundsätzlich sollten bei 

Schäden an elektrischen Anlagen (nicht 

nur durch Blitzschlag und/oder Über-

spannung) folgende Hinweise auf jeden 

Fall beachtet werden:

  •  Den genauen Schadenzeitpunkt 

(Datum, Uhrzeit) vermerken.

  •  Sofort den Versicherer oder die 

VSMA informieren, damit ggf. So-

fortmaßnahmen eingeleitet werden 

können. (Die VSMA kann spezialisier-

te Sanierungsfirmen benennen und 

einschalten.)

  •  Bei Großschäden die sofort notwen-

digen Reparaturen bzw. Wiederbe-

schaffung mit dem Versicherer oder 

der VSMA abstimmen, um eventuelle 

Kostennachteile zu vermeiden.

  •  Alle Anschaffungs-, Reparatur- und 

Wiederbeschaffungsrechnungen 

aufbewahren.

  •  Bei Brand-, Explosions- und Ein-

bruchdiebstahlschäden immer die 

Polizei informieren und die entspre-

chende Bestätigung aufbewahren.

  •  Immer die beschädigten Teile aufbe-

wahren, da dies ggf. der einzige Nach-

weis für den entstandenen Schaden 

gegenüber dem Versicherer ist.

Sehr oft ergeben sich aus dem letztge-

nannten Punkt Probleme mit den Repa-

raturfirmen, da vieles „im Austausch“ er-

setzt wird. Es entsteht oftmals ein erheb-

liches Einsparpotenzial, die defekten Teile 

gehen jedoch in der Regel an die Repa-

raturfirma zurück. Diese Praxis sollte mit 

dem Versicherer abgestimmt werden.

Schadenbeispiel aus der Praxis
Während eines typischen Sommergewit-

ters in 2004 führte die elektrische Entla-

dung zu einem heftigen Blitzeinschlag in 

der Nähe eines von der VSMA betreuten 

Unternehmens. Obwohl der Einschlag 

nicht direkt in das Gebäude erfolgte, 

entstand eine Überspannung im Firmen-

netzwerk, was zu erheblichen Schäden 

an verschiedenen elektronischen Bautei-

len führte. So war neben der Telefonan-

lage vor allen Dingen die EDV-Zentrale 

betroffen.

Regulierung des Versicherers
Zunächst lehnte der Versicherer eine Er-

stattung der entstandenen Kosten ab, da 

am Betriebsstandort direkt kein Gewitter 

nachweisbar sei. Nach intensiver Recher-

che konnte die VSMA durch Pressebe-

richte sowie amtliche Aufzeichnungen 

der Wetterstationen einen verbindlichen 

Nachweis über den Blitzeinschlag führen. 

Dies geschah zeitnah, so dass sich der 

zeitliche Ausfall noch in Grenzen hielt.

Nachdem der Versicherer grundsätz-

lich eine Übernahme des Schadens bestä-

tigte, konnten die Kosten erfasst werden. 

Dies war, insbesondere vor dem Hinter-

grund der sehr dringlichen Koordination 

der Reparaturarbeiten vor Ort, ein kom-

plexes Unterfangen. In Abstimmung zwi-

schen der VSMA und dem beauftragten 

Sachverständigen wurden Fachbetriebe 

eingeschaltet, so dass die Reparaturen 

kurzfristig ausgeführt werden konnten. 

Hierdurch konnte der Schaden insgesamt 

in Grenzen gehalten und die Handlungs-

fähigkeit des versicherten Betriebes in 

kürzester Zeit wieder hergestellt werden.

Rahmenvertrag bietet Schutz
Gerade die Anfälligkeit der komplexen 

Technik macht einen maßgeschneider-

ten Versicherungsschutz notwendig. 

Genauso wichtig ist ein qualifizierter 

Partner, der um die Anforderungen der 

Unternehmen aus der Investitionsgüter-

industrie Bescheid weiß und der ihnen 

– insbesondere im Schadenfall – schnell 

und umkompliziert mit einem bewähr-

ten Schadenmanagement zur Verfügung 

steht.

Die VDMA-Dienstleistungstochter 

VSMA bietet ihren Kunden seit vielen 

Jahren einen Rahmenvertrag zur Elek-

tronikversicherung, der bei attraktiven 

Konditionen die Belange der Investitions-

güterindustrie berücksichtigt. Gleichzei-

tig wird durch die Spezialisten der VSMA 

eine qualifizierte und schnelle Schaden-

regulierung für die Mitgliedsunterneh-

men sichergestellt. > VSMA-8
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